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Lehrplan und Leistungsbeurteilung

LBVO:

Fragen, Standpunkte, Interpretationen, Anmerkungen

Allgemeine Bestimmungen ( § 2 der LBVO)

Warum dürfen in den letzten drei Unterrichtstagen vor der Beurteilungskonferenz Leistungsfeststellungen nur mit Genehmigung des Direktors durchgeführt werden ? ( LBVO § 2 Abs.8 )

Aus rechtlicher Perspektive gibt es auf diese Frage keine Antwort. Diese Bestimmung hat aber sicherlich einen pädagogischen und einen administrativen Aspekt: Aus der pädagogischen Perspektive widerspricht es dem Geist der LBVO, welche die Mitarbeit der Schüler/innen während des gesamten Unterrichtsjahres als eigentliche Richtschnur heranzieht, im allerletzten Abdruck noch entscheidende Leistungsfeststellungen durchzuführen. Andererseits sollte diese Zustimmung des Schulleiters gemäß § 2 Abs. 8 LBVO eher großzügig erteilt werden, um den Schülern noch die Möglichkeit einer Notenverbesserung einzuräumen.

*

Formen der Leistungsfeststellung (§ 3 der LBVO)

Grundsätzlich muss angeführt werden, dass es für die Gewichtung der einzelnen Arten der Leistungsfeststellung kein Patentrezept geben kann, zumal bestimmt fächerspezifische Unterschiede vorliegen. Grundsätzlich darf auch hinzu gefügt werden, dass dem zuletzt erreichten Leistungsstand größeres Gewicht beizumessen ist.

Zur ausführlicheren Beantwortung dieser Fragen darf eine Passage aus dem heurigen pädagogischen Schwerpunktthema zitiert werden, die sich mit den unterschiedlichen Formen der Leistungsfeststellung und ihrer Wertigkeit auseinander setzt:

· Nach Felix Jonak haben Schulgesetze auf pädagogischen Erkenntnissen und Forderungen aufzubauen: In diesem Zusammenhang ist auch der gesetzlich festgehaltene Vorrang der ständigen Beobachtung der Schülermitarbeit im Rahmen der Leistungsfeststellung zu verstehen, der aber nur in einem aktivierenden Arbeitsunterricht und bestimmt nicht ausschließlich in einem Frontalunterricht zu verwirklichen sei. Die sorgfältige Beobachtung der Mitarbeit bildet die eigentliche Richtschnur der Leistungsfeststellung

· Mündliche Prüfungen, die in einer ermunternden Atmosphäre stattfinden sollten, um die Schüler zu ermutigen und zu stabilisieren, anstatt die Ausnahmesituation einer solchen Prüfung hervorzukehren.

· Mündliche Übungen, die zu dem festen Repertoire der vorgesehenen Leistungsfeststellungen gehören, können Kolorit und Lebendigkeit in den Unterricht einschleusen.

· Schularbeiten, die kein dramatisches Übergewicht erlangen und die jedenfalls konkret auf die Anforderungen des Unterrichtes abgestimmt sein sollten, damit Angst und Überforderung vermieden werden.

· Von besonderer Bedeutung im Zusammenhang mit dem neuen Lehrplan ist die Festlegung der Anzahl der Schularbeiten und der dazu erforderlichen Unterrichtseinheiten.

· Die Lehrplanverordnung eröffnet dazu den zuständigen Lehrer/innen eine neue flexible Regelung, die verschiedene Varianten ermöglicht (in der 1. bis 4. Klasse: 4-6 Schularbeiten, insgesamt 4-5 Unterrichtseinheiten; Ausnahme: 1. Lernjahr in einer Fremdsprache: 3-4 Schularbeiten mit 3-4 Unterrichtseinheiten). Diese flexible Regelung ermöglicht auch, dass sich die Anforderungen bei Schularbeiten unmittelbar auf den Unterricht beziehen, während bislang oftmals die Schularbeiten dem Unterricht sperrig in die Quere gekommen sind.

· Da bei unterschiedlichen Regelungen in den einzelnen Pflichtgegenständen die Übersichtlichkeit für Schüler/innen und die Transparenz bzw. Vergleichbarkeit für Eltern beeinträchtigt werden könnte, wird dringend zu einer schuleinheitlichen (ev. schulautonomen) Regelung zumindest in den einzelnen Schularbeitenfächern geraten.

· Schriftliche Überprüfungen, die informelle Tests, standardisierte Tests und Diktate in gewissen Gegenständen umfassen, unterliegen engen Beschränkungen in puncto Anzahl und Dauer, taugen aber keinesfalls als Vehikel, um am Ende eines Unterrichtsjahres zu einer begründbaren Note zu gelangen.

Es gibt auch eine Reihe von innovativen Formen der Leistungsermittlung, die durchaus in den Rahmen der LBVO passen, die aber den traditionellen kognitiven schulischen Leistungsbegriff um Schlüsselqualifikationen und dynamische Fähigkeiten erweitern. Einige Beispiele können diese innovativen Zugänge illustrieren:

· Eine Themen-Präsentation an Stelle herkömmlicher Wiederholungen unterstreicht das kommunikative Anliegen, ohne die inhaltliche Ebene zu verschieben, und führt oftmals zu einer intensiveren Identifikation mit dem Thema.

· Die Erstellung einer Lernkartei durch Schülerinnen und Schüler stellt eine wesentliche Hilfe für eine verantwortungsvolle Selbsttätigkeit der Schülerinnen und Schüler dar.

· In einem Lernjournal dokumentieren Schülerinnen ihren Arbeitsprozess über eine längere Strecke und reflektieren auf diese Weise ihre Arbeit.

· Ein Portfolio stellt eine Sammlung von Arbeiten dar, die über einen bestimmten Zeitraum hinweg entstanden sind und versetzt den Lehrer in die Rolle des Dialogpartners.

Zusammenfassend geht es darum, möglichst variantenreiche Formen der Leistungserbringung zu einem stimmigen Beurteilungskonzept zusammen zu fügen, das sowohl einen zeitgemäßen Unterricht widerspiegelt als auch den Anforderungen einer modernen Gesellschaft entspricht.

*

Mitarbeit der Schüler im Unterricht (§ 4 der LBVO)

Welche Formen schriftlicher Leistungen können als Mitarbeit in die Unterrichtsarbeit eingebunden werden ? Dürfen diese auch in  Schularbeitenfächern eingebunden werden ?

Die LBVO präzisiert unter der Rubrik "Mitarbeit der Schüler im Unterricht" die unterschiedlichen Varianten schriftlicher Leistungserbringung.

Die Rubrik "Schriftliche Überprüfungen" präzisiert dann in Abs. 13 als einzige Einschränkung, Tests seien in Unterrichtsgegenständen mit Schularbeiten unzulässig.

Zusammengenommen ist die Einbindung schriftlicher Leistungen in die Mitarbeit auch in Schularbeitenfächern durchaus zulässig. Allerdings ist nachdrücklich drauf hinzuweisen, dass einzelne Leistungen im Rahmen der Mitarbeit nicht gesondert beurteilt werden dürfen. Der Grund mag darin zu sehen sein, dass diesen einzelnen Leistungen im Rahmen der mündlichen Mitarbeit kein übermäßiges Gewicht verliehen werden soll. Es kann jedoch für die gesamte Mitarbeit eine zusammenbindende Note geben, die dann (etwaigen) Schularbeiten, Tests und Prüfungen gegenüber gestellt werden kann (allerdings ohne Durchschnittsberechnungen).

· Jedenfalls ist zur Feststellung der Mitarbeit der Schüler im Unterricht die Führung eines Mitschreibheftes auch in der Oberstufe angebracht. Widrigenfalls ließe sich diese Form der Leistungsfeststellung schwerlich realisieren.

· Auch schriftliche Lernzielüberprüfungen, die allerdings nicht einzeln benotet werden dürfen, fallen in die Kategorie "Mitarbeit".

Mündliche Prüfungen ( § 5 der LBVO)

Wie ist der Begriff "zeitgerecht" zu interpretieren? Es kann zu Häufung von Prüfungen am Schulschluss kommen. Wessen Schuld ist es, wenn Prüfungstermine nicht zustande kommen?

Die dehnbare Formulierung, dem Terminwunsch sei nach Möglichkeit zu entsprechen, intendiert eine kooperative Zugangsweise, die aber freilich auch auf die Termingestaltung des Lehrers Rücksicht nehmen sollte. Eine generelle Antwort auf die gestellte Frage nach einer Schuldverteilung ist schlicht ausgeschlossen.

Jedenfalls besteht die Aufgabe des Lehrers darin, die Schüler/innen auch hierin zu beraten und sie unter Berücksichtigung des notwendigen Vertrauensverhältnisses zu den ihren Anlagen entsprechenden besten Leistungen zu führen.

Dürfen Prüfungen auch in der Unterrichtsstunde eines anderen Kollegen abgehalten werden ?

Eine Prüfung in der Unterrichtsstunde eines Kollegen ist rechtlich ausgeschlossen (§ 2Abs. 6 und 7 LBVO). Die Wendung "während des Unterrichtes" ist so zu verstehen, dass es sich um den Unterricht im betreffenden Unterrichtsgegenstand handeln muss.

Aus dem pädagogischen Blickwinkel ist es jedenfalls nicht sinnvoll, weil alle Schüler/innen als Zaungäste der Prüfungen daraus Gewinn ziehen sollten und der Kandidat auch in seiner gewohnten Umgebung geprüft werden sollte, u m unnötigen Stress zu vermeiden.

Die Prüfungszeit ist im Gesetz festgelegt. In den Erläuterungen wird eine geringfügige Überschreitung als zulässig erklärt. Gilt das Gesetz oder die Erläuterung ?

· Es gilt das Gesetz, im Sinn der Erläuterungen kann aber eine geringfügige Überziehung toleriert werden, um den Kandidaten zu ermöglichen, einen Gedankengang zu Ende zu führen oder einen begonnen Satz oder einen angefangenen Beweis zu vervollständigen.

· In diesem Zusammenhang ist auch der Hinweis angebracht, dass eine eventuelle Vorbereitung auf eine mündliche Prüfung, die zwar in der LBVO nicht vorgesehen ist, aus pädagogischen Gründen durchaus Sinn machen kann, allerdings keinesfalls in die Prüfungszeit einbezogen werden darf.

Zur Definition des "angemessenen Zeitraumes" darf darauf hingewiesen werden, dass es im Sinn unserer Praxis nicht mehr angemessen ist, im zweiten Semester Inhalte des ersten Semesters detailliert zu prüfen, während eine übersichtsweise Kenntnis durchaus zu verlangen ist.

*

Mündliche Übungen (§ 6 der LBVO)

bestehen aus einer systematischen und zusammenhängenden Behandlung eines im Lehrplan vorgesehenen Stoffgebietes oder eines Themas aus dem Erlebnis- und Erfahrungsbereich des Schülers (wie Referate, Redeübungen und dergleichen)

Referate können aus dem Internet geholt werden. Dabei ist dann die Eigenleistung nicht mehr überprüfbar. Sind Referate dann noch sinnvoll ?

Referate sind aus unterschiedlichen Gründen jedenfalls sinnvoll: Für einen zeitgemäßen Unterricht ist es praktisch ausgeschlossen, das Internet nicht als Informationsquelle zu nutzen. Die angemeldete Sorge um die fehlende Eigenständigkeit lässt sich aus etlichen Blickwinkeln relativieren:

· Die intellektuelle Redlichkeit, zu der wir die Schüler/innen erziehen sollen, schließt auch eine gewissenhafte Quellenangabe ein.

· Lediglich vorgestanzte Themen eignen sich für eine unmittelbare Entnahme aus dem Internet, während maßgeschneiderte Themen die eingeforderte Eigenleistung jedenfalls gewährleisten: Kein Rückzug auf Kapitelüberschriften, sondern vielmehr Bindestrich-Themen, die bestimmte Blickwinkel und Focussierungen einschließen.

· Schließlich sollte ein Referat nicht einfach abgespult werden, sondern eine anschließende Diskussionsrunde kann jedenfalls die fachliche Sattelfestigkeit und den Perspektivenreichtum des Referenten abklopfen.

· Schließlich betrifft ein Referat zweifellos die inhaltliche Ebene, die nicht verschoben oder bagatellisiert werden darf, rückt aber darüber hinaus das kommunikative Anliegen deutlicher in den Blickpunkt und schafft (im günstigen fall) Selbstbewusstsein und Identität.

*

Beurteilungsstufen (Noten) (§ 14 der LBVO)

Gibt es eine Richtlinie, ab welchem Prozentsatz bei vorgegebener Gesamtleistung ein Genügend gegeben werden kann ( z.B. ab 50% ) ?

Für die Vergabe von Noten ist ausschließlich die in der LBVO (§ 14 ) abgedruckte Notendefinition maßgeblich, die im Fall des Genügend sinngemäß festhält, dass der Schüler die nach Maßgabe des Lehrplans gestellten Anforderungen in den wesentlichen Bereichen überwiegend erfüllen müsse. Eine rechtliche Normierung betreffend die notwendige Punkteanzahl (Prozentsatz) gibt es nicht. Allerdings kann ein Punktesystem hilfsweise herangezogen werden, das freilich in erster Linie für  die Beurteilung einer einzelnen Leistungsfeststellung angewendet werden darf (Schularbeit, Text, eventuell mündliche Prüfung), während sich bei der Beurteilung eines ganzen Zeitraumes Probleme ergeben können (Semester- oder Jahresnote). Für diesen Fall müsste eine Abstufung Anwendung finden, die dem § 20 Abs. 1 SchUG Rechnung trägt, wonach dem zuletzt erreichten Leistungsstand größere Bedeutung beizumessen ist.

· Eine lernzielorientierte Leistungsbeurteilung muss berücksichtigen, dass die definierten Lernziele mit den in der Verordnung angeführten "wesentlichen Bereichen" weitgehend übereinstimmen. Eine verästelte Lernzieltaxonomie hingegen könnte diese Bestimmung der LBVO hingegen nicht mehr sinngemäß erfüllen.

· Die Beurteilung der vielzitierten Schlüsselqualifikationen stellt einer neue Herausforderung dar, die der reformierte Lehrplan aber unmissverständlich festhält und die auch im herkömmlichen Rahmen der LBVO mit berücksichtigt werden können.

· Die Gruppenarbeit ermöglicht eine Bewertung des Ergebnisses und des Arbeitsprozesses, Teamfähigkeit und Sozialkompetenz bilden dabei wichtige Aspekte.

Reformierter Lehrplan und Leistungsbeurteilung

Der reformierte Lehrplan, der mit dem heurigen Schuljahr aufsteigend in Kraft tritt, unterstreicht auch die Aktualität des viel diskutierten Themas "Leistungsbeurteilung" noch einmal, indem er sich unter der Rubrik "Allgemeine Didaktische Grundsätze" ausdrücklich mit der Leistungsbeurteilung befasst und konkret die folgenden Punkte verlangt:

· Eine detaillierte Rückmeldung über die erreichte Leistung, die auch bei der Leistungsbeurteilung im Vordergrund stehen soll.

· Klar definierte und bekannt gemachte Bewertungskriterien, die Anleitung zur Selbsteinschätzung sein sollten und Motivation, Ausdauer und Selbstvertrauen der Schülerinnen und Schüler positiv beeinflussen sollen.

· Methodenkompetenz und Teamfähigkeit sind in die Leistungsbeurteilung so weit einzubeziehen, als sie für den Unterrichtserfolg im jeweiligen Unterrichtsgegenstand relevant sind.

· Eine aktive Einbeziehung der Schülerinnen und Schüler in die Planung und Gestaltung, Kontrolle und Analyse ihrer Arbeitsprozesse und Arbeitsergebnisse.

Das anschließende Kapitel "Schul- und Unterrichtsplanung" enthält zum Punkt "Leistungsfeststellung" den ausdrücklichen Hinweis auf ein Gesamtkonzept der Leistungsfeststellung:

"Die Lehrerinnen und Lehrer haben ihr Gesamtkonzept der Rückmeldung und Leistungsfeststellung den Schülerinnen und Schülern sowie den Erziehungsberechtigten in geeigneter Weise bekannt zu geben."

Ein solches Gesamtkonzept der Leistungsbeurteilung sollte die unterschiedlichen Formen der Leistungserbringung auflisten und auch mit einer Gewichtung versehen. Dieses Gesamtkonzept darf sich allerdings nicht auf eine einfache Punktesammlung zurück ziehen, sondern der Entwicklungsaspekt muss vielmehr gebührend Berücksichtigung finden, um die zuletzt erbrachten Leistungen angemessen zu bewerten.

Die Notendefinition bezieht sich sowohl auf den Kern- als auch auf den Erweiterungsbereich, die nicht additiv, sondern verzahnt zu betrachten sind. Um eine positive Note zu erhalten, ist es daher notwendig, neben dem Kernbereich auch die Lernziele des Erweiterungsbereiches im Wesentlichen zu erreichen.

Die dehnbare Schularbeitenregelung, die der reformierte Lehrplan einführt, kann dazu führen, dass sich Schularbeiten deutlicher auf das eigentliche Unterrichtsgeschehen beziehen, während sie bislang oftmals als sperrige Unterbrechung eingestuft werden. Um diese weitherzige Regelung bereits auf die gesamte Unterstufe zu beziehen, sollte eine schuleigene Verordnung im Rahmen der Schulautonomie erlassen werden.

In erster Linie dient das verlangte Gesamtkonzept der Beurteilung dazu, den Schülerinnen und Schülern gegenüber die Leistungsanforderungen zu verdeutlichen und zu gewichten, um eine möglichst objektive und gerechte Beurteilung zu erreichen.

Es ist aber auch im Berufungsfall jedenfalls notwendig, dieses Gesamtkonzept der Leistungsbeurteilung beizulegen, um das Zustandekommen der Note nachvollziehbar zu dokumentieren.

*
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